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EWiR 18/2015 Insolvenz- und Sanierungsrecht 579 

Zur Kenntnis von der Zahlungseinstellung bei verspäteten Ratenzahlungen 
auf eine relativ geringfügige Forderung 

lnsO §§ 130, 133 

BGH, Urt. v. 30.4.2015 - IX ZR 149/14 (LG Bremen), ZIP 2015, 1549 = DB 2015, 1593 = 
MDR 2015, 983 = WM 2015, 1339 = ZlnsO 2015, 1441 = ZVI 2015, 351 

Leitsatz des Gerichts: 
Zahlt der Schuldner auf eine relativ geringfügige Forderung erst aufgrund mehrerer 
Mahnungen nach über einem Jahr zwei Raten und tilgt die Forderung nicht voll
ständig, kann das Tatgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass der Gläubiger allein 
hieraus nicht auf eine Zahlungseinstellung des Schuldners schließen musste. 

Marc d'Avoine, Dr. iur., Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht und fitr Handels- und Gesell

schajisrecht - Sozietät ATN d'Avoine Teubler Neu, Ratingen 

l. Die Beklagte überließ gewerblich Arbeitnehmer an den späteren Schuldner. Im
Juni 2009 berechnete sie dafür 1.218,27 €. Der Schuldner zahlte trotz Mahnung
nicht. Im Auftrag der Beklagten ging ein Inkassounternehmen gegen den Schuldner
vor, mahnte erneut und erhielt von dem Schuldner am 18. 8. 2010 und 26. 10. 2010
zwei Raten über jeweils 500 €. Am 21.6.2010 und 25.8.2010 hatten zwei gesetz
liche Krankenversicherungen Insolvenzanträge gegen den Schuldner gestellt. Das
Verfahren wurde schließlich nach einem Eigenantrag des Schuldners vom 10. 9. 2010
am 29. 10. 2010 eröffnet. Der Insolvenzverwalter hat die Ratenzahlungen angefoch
ten und Rückzahlung an die Masse gefordert.

2. Der BGH verneint die Anfechtbarkeit kongruenter Ratenzahlung, wenn der
Schuldner auf eine verhältnismäßig geringe Forderung wenige (vorliegend zwei)
Raten zahlt und der Anfechtungsgegner keine weiteren Umstände kennt, die zwin
gend auf eine eingetretene(§ 130 Abs. l Nr. 2, Abs. 2 InsO) oder drohende Zahlungs
unfähigkeit (§ 133 InsO) schließen lassen. Er bestätigt seine Rechtsprechung, dass
allein die Bitte des Sdrnldners um Ratenzahlung kein ausreichendes Indiz für eine
Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungseinstellung ist, solange sich die Ratenzahlung im
Rahmen der „Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs" hält .

3.1 Das Urteil des BGH steht in einer Reihe von Entscheidungen, mit denen der 
IX. Zivilsenat seit dem Frühjahr 2014 seine bis dahin immer weiter ausdehnende
Rechtsprechung zur Insolvenzanfechtung (wieder) eingrenzt. Einschlägig sind dabei
insbesondere die Urteile vom 10.7.2014 - IX ZR 192/13, ZIP 2014, 1491, dazu
EWiR 2014, 561 (Ries)- Lohnzahlung, vom 17. 7. 2014 - IX ZR 240/13, ZIP 2014,
1559, dazu EWiR 2014, 653 (Sorg)- Bauteilmontage im Dreiecksverhältnis und vom
12.2.2015 - IX ZR 180/12, ZIP 2015, 585, dazu EWiR 2015, 251 (Cramhaw) -

Bäcker-Mehlentscheidung. Den Urteilen ist gemein, dass der Senat bei einem Bar
geschäft eine Vorsatzanfechtung nach § 133 lnsO trotz Vorliegens sonstiger und ge
wichtiger Beweisanzeichen abgelehnt hat. Ähnlich bedeutsam ist der Beschluss vom
16.4.2015 - IX ZR 6/14, ZIP 2015, 937, dazu EWiR 2015, 417 (Brenner}- Forde
rungskauf: Der Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung allein ist kein Indiz für
eine Zahlungseinstellung oder Zahlungsunfähigkeit.

In dem vorliegenden Urteil schließt der Senat eine Anfechtung sowohl nach § 130 
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 InsO als auch nach § 133 InsO aus. Dabei ist für beide Normen 




